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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: E-Mail:Telefon:

Fairconstruction Team SMP +49 69 75 75-35 05 smp@messefrankfurt.com

Strahler und Steckdosen Seite 1

Bestellung
von Strahlern und Steckdosen

Ihre Ansprechpartner:

Straße/Hausnummer:*

Land:*

Firmenname  
mit Rechtsform:*

PLZ/Ort:*

Kontaktdaten:

Ansprechpartner/in:*

Veranstaltungsjahr: 

Vertragspartner und Leistungsempfänger: 
(Die Rechnung wird immer an diesen Vertragspartner ausgestellt und versendet.)

E-Mail:*

Veranstaltungsnummer: 

Bitte beachten Sie, letzte Einsendemöglichkeit: 28.09.2021 Messe Frankfurt Medien und Service GmbH 
Fairconstruction
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Telefon + 49 69 75 75-0
www.messefrankfurt.com

*  Die mit Stern gekennzeichneten Felder sind  

Pflichtfelder, die Sie ausfüllen müssen.

Halle/Standnummer:*

Mobiltelefon
(mit Länderkennzeichen):

Steuernummer  
(Non-EU):*

USt-ID-Nummer 
(EU):*

Länge:

Breite:

Fläche:

Auftragsnummer:* i

MF-Kundennummer:* i

18-W-LED-Breitstrahler „Hub“ für die Standwand- und Grundausleuchtung zur Miete
Besonders leistungsstarker LED-Schienenstrahler für eine energieeffiziente und akzentuierte Ausleuch-
tung von Standwänden (innen) und eine gleichmäßige Grundausleuchtung im Stand. Ideal für kleinere 
Stände mit Deckenraster geeignet. Standard-Strahlertyp für Paket „Möbel & Licht“. 
18 W, warmweiß, 1917 Lumen

86610024 je Stück 47,10 € 

18-W-LED-Auslegestrahler „Glider-A“ für die Standausleuchtung zur Miete
Optimaler LED-Strahler für eine energieeffiziente und akzentuierte Ausleuchtung von Ständen. Ausleger 
50 cm. Ideal für individuellen Standbau geeignet. 
18 W, warmweiß, 1917 Lumen

86610022 je Stück 45,60 € 
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Grundlage der Bestellung sind die Lieferbedingungen im Anhang.
Preise pro Stück oder m² in € zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt.

Hiermit bestätige ich, die Lieferbedingungen im Anhang zur Kenntnis genommen zu haben, und 
akzeptiere diese.

Zur eigenen Dokumentation: Bitte vor dem Versenden als PDF abspeichern.

Hiermit bestelle ich kostenpflichtig.
i

Firmenname mit Rechtsform: Kundennummer:Firmenname mit Rechtsform: Kundennummer: Halle/Standnummer:

Die Messe Frankfurt Venue GmbH erhebt und nutzt Ihre hier angegebenen Daten zur Bearbeitung Ihrer Bestellung.
Weitere Informationen nach Artikel 13 und 14 DS-GVO finden Sie unter messefrankfurt.com/privacy.

Ich habe in der separat beigefügten PDF „Standskizze“ meine Planung eingetragen.

86610025 je Stück 33,80 € 

Systemstand-Steckdose für Deckenrahmen (1 kW) zur Miete
Steckdose für Stromschiene

Systemstand-Steckdose, inklusive Kabelverlegung vom Deckenrahmen (1 kW), zur Miete

18-W-LED-Auslegestrahler „SOL“ für Stand-Innen- und Außenwände zur Miete
Eine besondere Linse sorgt für ein homogenes, großflächiges Lichtfeld in Neutralweiß und die perfekte 
Grundausleuchtung im Stand. Ideal für individuellen Standbau geeignet. 
18 W, neutralweiß, 1650 Lumen

86610016 je Stück 53,80 € 

85420014
1-fach,
je Stück 60,00 € 

85420015
2-fach,
je Stück 65,10 € 

85420017
3-fach,
je Stück 67,10 € 
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Bestell- und Lieferbedingungen für 
Standbauleistungen und Ausstattungen der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH - Fairconstruction 

Messe Frankfurt Medien und Service GmbH bietet die mietweise Überlassung von Standbauten (nachfolgend „Standbauleistungen“  
genannt) an. Des Weiteren bietet Messe Frankfurt Medien und Service GmbH einzelne Ausstattungsgegenstände als Zubehör zum  
Ausstellungsstand (nachfolgend „Ausstattungen“ genannt) zur mietweisen Überlassung an. Die mietweise Überlassung von  
Standbauleistungen und von Ausstattungen erfolgt zu nachfolgenden Bedingungen.

1. Bestellungen
(1) Die Bestellung von Standbauleistungen und Ausstattungen erfolgt durch Einsendung des für die Veranstaltung geltenden, vollständig  
ausgefüllten Bestellvordruckes oder über das Onlinebestellsystem des Fairconstruction Konfigurators der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH. 
Bei Vorliegen eines unterschriebenen Angebots der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH erfolgt die Bestellung durch schriftliche  
Gegenzeichnung des Angebots durch den Besteller, und Zugang des gegengezeichneten Angebots bei Messe Frankfurt Medien und Service GmbH, 
wodurch zugleich ein verbindlicher Auftrag geschlossen wird. In Fällen der Bestellung über Bestellvordrucke oder online über den Konfigurator kommt 
ein verbindlicher Auftrag durch Erhalt der Auftragsbestätigung der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH zustande. 

(2) Ausstattungen können des Weiteren online über „Shop für Ausstellerservices“ der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH mittels einer von 
Messe Frankfurt Medien und Service GmbH zugeteilten PIN bestellt werden. Ein verbindlicher Auftrag kommt durch Erhalt der Auftragsbestätigung 
der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH zustande.

(3) Für Bestellungen durch Einsenden von Bestellvordrucken gilt: Die Bestellvordrucke müssen vom Antragsteller rechtsverbindlich unterschrieben und 
spätestens sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn in einfacher Ausfertigung bei der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH eingegangen sein, 
da sonst keine Gewähr für eine rechtzeitige Ausführung übernommen werden kann. Von Dritten (Standgestalter) eingereichte Bestellungen werden nur 
dann entgegengenommen und ausgeführt, wenn diese die Unterschrift und den Firmenstempel des Ausstellers tragen oder der Dritte durch Vollmacht 
legitimiert ist.

(4) Gehen Bestellungen nach einem bestimmten Zeitpunkt bei der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH ein, ist diese berechtigt, einen  
pauschalen Aufschlag für Mehraufwand der beschleunigten Auftragsbearbeitung in Rechnung zu stellen. Dabei gilt: Bei Bestellungen, die später 
als 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn bei Messe Frankfurt Medien und Service GmbH eingehen, behält sich die Messe Frankfurt Medien und 
Service GmbH vor, den damit verbundenen Mehraufwand pauschal mit 25% des Bestellpreises auf den regulären Artikelpreis zzgl. Mehrwertsteuer zu 
berechnen. Bei bestimmten Produkten fällt die vorgenannte Pauschale bereits an, wenn Bestellungen später als 22 Kalendertage gerechnet vor dem 
Veranstaltungsbeginn bei der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH eingehen. Auf den pauschalen Aufschlag für Bestellungen, die später als  
48 Stunden bzw. später als 22 Kalendertagen vor dem Veranstaltungsbeginn eingehen, wird im Angebot gesondert hingewiesen. 

2. Leistungsbeschreibung
(1) Die Messe Frankfurt Medien und Service GmbH veranlasst aufgrund der Bestellung die Zurverfügungstellung der bestellten Standbauleistung für 
den vereinbarten Zeitraum.

(2)  Der Umfang der Standleistungen geht aus der Auftragsbestätigung, bzw. dem gegengezeichneten Angebot hervor. Zusätzliche  
Einrichtungsgegenstände können gegen Berechnung als Ausstattung bestellt werden.
Die in Zeichnungen und Darstellungen aufgeführten Gegenstände können von der Auftragsbestätigung (bei Bestellungen über Bestellvordrucke oder 
online über den Konfigurator, Shop für Ausstellerservices) bzw. vom Angebot abweichen, hier gilt ausschließlich der in der Auftragsbestätigung, bzw. 
der im Angebot beschriebene Leistungsumfang.

(3) Die Messe Frankfurt Medien und Service GmbH bietet auf Anfrage auch individuelle Komplettstände samt Entwurfsplanung, auf der Grundlage 
eines von ihr unterschriebenen Angebots, an.  

(4) Zur Ausführung der Bestellung von Ausstattung ist eine maßstabgetreue Standskizze notwendig, ohne die eine Auftragsausführung nicht erfolgen 
kann. Ein Skizzenvordruck kann der Servicemappe entnommen werden.

(5) Alle Gegenstände der Standbauleistungen und Ausstattungen werden mietweise für die vereinbarte Zeit überlassen und sind als Mietgegenstände 
von den Kunden pfleglich und sorgsam zu behandeln und mit Ablauf der vereinbarten Mietdauer ordnungsgemäß zurückzugeben, bzw. zur Abholung 
bereitzustellen, nach näherer Maßgabe von Messe Frankfurt Medien und Service GmbH .

3. Rechnungsstellung
(1) Nach Erhalt der Rechnungen werden diese an dem Tag fällig, der 30 Kalendertage vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung liegt. Sofern dem 
Aussteller Rechnungen später als 30 Kalendertage vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung zugehen, sind diese sofort nach Zugang fällig. Die Messe 
Frankfurt Medien und Service GmbH ist berechtigt, die Rechnungen vor der Leistungserbringung zu stellen.

(2) Die in der jeweils gültigen Preisliste aufgeführten Preise sind für beide Teile verbindlich. Nicht aufgeführte Arbeiten sind in den dort angegebenen 
Preisen nicht enthalten, sie werden gesondert berechnet und in Rechnung gestellt.

(3) Kommt es bei individuellen Komplettständen nicht zu einer Bestellung, so fallen für den Entwurf sowie für eine (1) vom Kunden veranlasste 
Änderung des Entwurfs keine Gebühren oder Entgelte an. Jede weitere vom Kunden veranlasste Änderung der Planung wird dem Kunden nach 
Zeitaufwand, gemäß aktuellem Stundensatz der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH, in Rechnung gestellt. Wenn zu der Veranstaltung, zu der 
das Angebot erstellt wurde, kein Auftrag erteilt wurde. Bei Mehrfachausstellern wäre es möglich, dass parallel mehrere Angebote pro Veranstaltung 
gemacht werden.

(4) Umbauten vor Ort, die auf Änderungswünschen des Ausstellers beruhen, werden nach Zeitaufwand gemäß aktuellem Stundensatz der Messe 
Frankfurt Medien und Service GmbH in Rechnung gestellt, zzgl. Kosten für das verwendete Material. 

(5) Aufrechnungen sind nur mit unbestrittenen oder rechtskräftigen Gegenforderungen zulässig.

(6) Reklamationen über nicht oder nur teilweise ausgeführte Bestellungen / Lieferungen müssen spätestens bis zum ersten Messetag bei der Messe 
Frankfurt Medien und Service GmbH eingehen. Sollte die bestellte Leistung vereinbarungsgemäß am ersten Messetag oder an darauffolgenden  
Messetagen ausgeführt werden, so sind Reklamationen entsprechend spätestens an dem dem Liefertag folgenden Tag zu reklamieren. Zu einem 
späteren Zeitpunkt können diese nicht mehr berücksichtigt werden. 

(7) Für Rechnungsumschreibungen aufgrund von nachträglichen Änderungen des Rechnungsempfängers oder Adressänderungen etc. aus Gründen, 
die die Messe Frankfurt Medien und Service GmbH nicht zu vertreten hat, wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 50 zzgl. gesetzl. MwSt. erhoben. 
Diese Gebühr wird auf der geänderten Rechnung ausgewiesen.
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4. Rücktritt des Bestellers
Von einem verbindlich geschlossenen Auftrag kann der Kunde nur bis 21 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn zurücktreten, mit schriftlicher  
Unterrichtung an Messe Frankfurt Medien und Service GmbH. Danach kann ein Rücktritt nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass mit der  
Erbringung der beauftragten Leistung noch nicht begonnen wurde. Die Mitteilung von Messe Frankfurt Medien und Service GmbH an den Kunden, 
wonach die vorgenannten Voraussetzungen wegen bereits begonnener Auftragsausführung nicht gegeben sind, ist bindend. Messe Frankfurt Medien 
und Service GmbH obliegt in diesen Fällen insbesondere nicht der Nachweis über eine bereits im Zeitpunkt des Eingangs des Rücktritts begonnene 
Auftragsausführung. Die in dieser Ziffer 4 beschriebene Rücktrittsregelungen findet  bei Änderungen beauftragter Leistungen entsprechende  
Anwendung.

5. Fotographische Abbildungen
Der Aussteller erklärt sich damit einverstanden, dass Messe Frankfurt Medien und Service GmbH fotographische Abbildungen oder sonstige  
Darstellungen der von ihr erstellten Komplettstände oder Teile hiervon unentgeltlich, unbeschränkt und ohne weitere Genehmigung für werbliche  
Zwecke und zur Referenz verwenden darf und wird, für den Fall, dass Dritte ein Recht an dem Komplettstand, oder Teilen hiervon, haben, dafür  
sorgen, dass diese das Einverständnis im Sinne dieser Bestimmung erteilen.

6. Gewährleistung
(1) Die Gewährleistung richtet sich nach den Vorschriften über den Werkvertrag des BGB, im Falle der mietweisen Überlassung nach den  
mietvertraglichen Regelungen.

(2) Als Gewährleistung kann der Auftraggeber grundsätzlich zunächst nur Nacherfüllung in Form  der Nachbesserung verlangen. Die Art und Weise der 
sachgerechten Nachbesserung richtet sich  nach Ermessen der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH, welcher die Ersatzlieferung jederzeit offen 
steht. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Minderung oder Rücktritt vom Vertrag, kann der Auftraggeber dann geltend machen, 
wenn zwei Nachbesserungsversuche wegen desselben Mangels fehlgeschlagen sind.

(3) Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf solche Mängel, die beim Auftraggeber durch natürliche  Abnutzung, Feuchtigkeit, starke Erwärmung 
oder unsachgemäße Behandlung oder unsachgemäße  Lagerung entstehen. In gleicher Weise erstreckt sich die Gewährleistung nicht auf zumutbare  
Abweichungen in Form, Maßen, Farbe und Beschaffenheit des Materials.

(4) Der Auftraggeber ist verpflichtet, der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH Mängel unverzüglich mitzuteilen und ihr Gelegenheit zu geben, 
die entsprechenden Feststellungen zu treffen.

(5) Erfolgt die Mängelrüge verspätet oder wurden bei Abnahme Vorbehalte wegen bekannter Mängel nicht gemacht, so erlöschen die  
Gewährleistungsansprüche gänzlich.

(6) Die Gewährleistungsansprüche erlöschen auch, wenn der Auftraggeber selbst Änderungen vornimmt oder die Feststellung und Nachbesserung der 
Mängel erschwert bzw. unmöglich macht, was regelmäßig bei einer Mängelrüge nach Beendigung der Messe für während der Messe aufgetretene 
oder bekannt gewordene Mängel der Fall ist.

7. Haftung
(1) Die Messe Frankfurt Medien und Service GmbH haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Messe Frankfurt Medien und Service GmbH haftet 
für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung vertragswesentlicher (Kardinalpflichten) 
betrifft. Schadensersatzansprüche sind in diesem Fall der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. In 
diesem Zusammenhang besteht keine Haftung der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH für den Ersatz mittelbarer Schäden/ 
Mängelfolgeschäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn. Von vorgenannten Haftungsausschlüssen ausgenommen sind Schäden aus der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

(2) Die Messe Frankfurt Medien und Service GmbH übernimmt keine Obhutspflicht für Mietartikel, Messegüter und Standeinrichtungen und schließt 
insoweit jede Haftung für Schäden und Abhandenkommen aus. Dieser Haftungsausschluss erfährt auch durch Bewachungsmassnahmen der mit 
Messe Frankfurt Medien und Service GmbH verbundenen Unternehmen keine Einschränkung. Alle eingetretenen Schäden müssen der Polizei, der 
Versicherungsgesellschaft und der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH unverzüglich angezeigt werden. 

8. Schutz- und Nutzungsrechte
(1) Die Messe Frankfurt Medien und Service GmbH behält sämtliche Schutz- und Nutzungsrechte an den Standbauleistungen und Zusatzaustattungen. 
Eine Übertragung von Schutz- und Nutzungsrechten ist ausgeschlossen. Das Recht zur Nutzung an den Gegenständen der Standbauleistungen und 
Ausstattungen wird dem Besteller nicht-exklusiv und nur nach dem Vertragszweck, begrenzt für die vereinbarte Zeit der Überlassung, gewährt.

(2) Planungen, Entwürfe, Zeichnungen, Fertigungs- und Montageunterlagen, Konzeptbeschreibungen sowie Beschreibungen von Ausstellungs- und 
Veranstaltungskonzepten usw. bleiben mit allen Rechten im Eigentum der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH und zwar auch dann, wenn 
sie dem Besteller übergeben worden sind. Sie sind dem Besteller insoweit anvertraut iSd. §18 UWG. Eine Übertragung von Nutzungsrechten über 
diejenigen, die zur Erfüllung des Vertrages erforderlich sind hinaus und unabhängig davon, ob Sonderschutzrechte (z.B. Urheberrechte) bestehen oder 
nicht, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Der Besteller verpflichtet sich, jede anderweitige Verwertung in sämtlichen Formen zu 
unterlassen, insbesondere die Vervielfältigung und Verbreitung, die Weitergabe an Dritte oder den unmittelbaren oder mittelbaren Nachbau, sofern 
dies für die Zwecke des Vertrages nicht erforderlich ist.

(3) Es wird vermutet, dass der Besteller gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 2 verstoßen hat, wenn er Standbauleistungen oder Ausstattungen 
durchführt oder von Dritten durchführen lässt, die im Wesentlichen mit den Planungen und Konzepten der  Messe Frankfurt Medien und Service 
GmbH übereinstimmen. Es obliegt dann dem Besteller, den gegenteiligen Nachweis zu führen.

(4) Weiterhin hat die Messe Frankfurt Medien und Service GmbH  im Falle der Zuwiderhandlung gegen die vorstehend unter Ziffer 1 und Ziffer 2  
aufgeführte Verpflichtung bei mietweiser Überlassung der Leistungsergebnisse, insbesondere im Falle des Nachbaus, Anspruch auf Schadensersatz 
in Höhe von 50 % des vereinbarten Mietpreises. Dem Auftraggeber bleibt es unbenommen, nachzuweisen dass ein Schaden nicht oder nicht in der 
genannten Höhe entstanden ist. Die Messe Frankfurt Medien und Service GmbH behält sich vor, einen höheren Schaden geltend zu machen. 

(5) Werden vom Besteller Materialien oder Unterlagen an Messe Frankfurt Medien und Service GmbH oder an von ihr beauftragten Dritten zur  
Herstellung des Vertragsgegenstandes übergeben, so übernimmt der Besteller die Gewähr dafür, dass durch die Herstellung und Lieferung der nach 
seinen Unterlagen ausgeführten Arbeiten Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Messe Frankfurt Medien und Service GmbH ist nicht verpflichtet 
nachzuprüfen, ob die vom Besteller zur Herstellung und Lieferung ausgehändigten Angaben und Unterlagen Schutzrechte Dritter verletzen.  
Der Besteller verpflichtet sich, die Messe Frankfurt Medien und Service GmbH von allen etwaigen Schadensersatzansprüchen Dritter sofort  
freizustellen und für die Schäden, die aus der Verletzung von Schutzrechten erwachsen, aufzukommen. 
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9. Allgemeine Bestimmungen
(1) Beide Vertragsparteien erkennen die vorstehenden Bestell- und Lieferbedingungen als für beide Seiten verbindliche Bestandteile des Auftrags an. 
Geschäfts- oder Vertragsbedingungen des Bestellers gelten nicht, dies auch dann, wenn Messe Frankfurt Medien und Service GmbH,der Geltung nicht 
widersprochen hat.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(3) Erfüllungsort für alle Leistungen der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH ist Frankfurt am Main, Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.  
Messe Frankfurt Medien und Service GmbH ist jedoch berechtigt, Klage am Geschäfts- bzw. Wohnsitz des Bestellers zu erheben.

10. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die  
Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmungen andere wirksame Bestimmungen zu vereinbaren, die dem  
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmungen am ehesten entsprechen.
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